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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die RK-SR beriet Ende April 2022 über die parlamentarische Initiative ihrer
Schwesterkommission, die eine Erhöhung der Zahl der ordentlichen Richterinnen und
Richter am Bundesgericht  verlangt und gab ihr einstimmig Folge. Ziel der von der RK-
NR wenige Tage zuvor eingereichten Initiative ist die Erhöhung der Stellen am
Bundesgericht um zwei ordentliche Gerichtspositionen. Weil die Arbeitsbelastung
stetig zunehme, müsse die 2006 festgelegte maximale Stellenzahl auf 40 erhöht werden
– so die Begründung. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2022
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2022 beriet der Nationalrat über die Erhöhung der Zahl der
ordentlichen Richterinnen und Richter am Bundesgericht – ein auf eine
parlamentarische Initiative der RK-NR und den Wunsch des Bundesgerichts
zurückgehender Vorschlag, um der «chronischen Überlastung» des obersten Gerichts
zu begegnen, wie Kommissionssprecherin Sibel Arslan (basta, BS) darlegte. Auch der
Bundesrat hatte sich in einer Stellungnahme für neu 40 statt wie bisher 38
Vollzeitstellen am Bundesgericht ausgesprochen. Eine aus SVP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit beantragte einerseits Nichteintreten und andererseits die
Rückweisung an die Kommission, damit diese die Abschaffung der nebenamtlichen
Bundesgerichtsstellen prüfen könne. Minderheitensprecher Jean-Luc Addor (svp, VS)
begründete diese Anträge damit, dass eine Erhöhung erstens nicht gerechtfertigt sei
und zweitens lediglich Flickwerk darstelle. Vielmehr müsse eine echte Reform des
Bundesgerichts in Angriff genommen und dabei eben eine Reorganisation mittels
Abschaffung der Nebenämter geprüft werden. Justizministerin Karin Keller-Sutter wies
darauf hin, dass eine Modernisierung des Bundesgerichtsgesetzes geprüft werde, mit
der das oberste Gericht entlastet werden könnte. Es sei möglich, dass diese angedachte
Reform zu einer Abnahme der Arbeitslast führen könnte, und das Parlament sei dann ja
frei, die Zahl der Stellen wieder zu reduzieren. Kurzfristig gebe es aber keine andere
Lösung als eine Erhöhung der Zahl ordentlicher Richterinnen und Richter. Diesem
Argument folgte die Mehrheit der grossen Kammer und stimmte sowohl für Eintreten
(127 zu 47 Stimmen) als auch gegen den Rückweisungsantrag der Minderheit (126 zu 47
Stimmen). In der ohne Diskussion stattfindenden Gesamtabstimmung standen 131
befürwortende erneut 47 ablehnenden Stimmen gegenüber. In allen drei Abstimmungen
bildete die geschlossen stimmende SVP-Fraktion die Opposition. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2022
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat gab es keine nennenswerte Opposition gegen den Entwurf der RK-NR für
eine Erhöhung der Zahl der ordentlichen Richterinnen und Richter am Bundesgericht.
Eintreten war unbestritten und Kommissionssprecher Carlo Sommaruga (sp, GE)
berichtete, dass die RK-SR mit 11 zu 1 Stimme der Meinung sei, dass das Bundesgericht
mit dieser einfachen Massnahme entlastet werden müsse, da die Arbeitsbelastung am
obersten Gericht stetig zunehme. Die Massnahme sei zudem bereits im Budget 2023
integriert, so dass die zwei neuen Personen – das Gericht soll von 38 auf 40
vollamtliche Richterinnen und Richter aufgestockt werden – bereits in der
Frühjahrssession 2023 gewählt und im darauffolgenden Sommer ihr Amt antreten
könnten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass die Aufstockung
kurzfristig helfe, mehr Personalressourcen zu schaffen; langfristig müsse aber eine
Modernisierung des Bundesgerichtsgesetzes in Angriff genommen werden – ein
Vorhaben, das 2020 am Widerstand der Räte gescheitert war. Sollte die
Arbeitsbelastung in Zukunft wieder abnehmen, sei es die Aufgabe des Parlaments, die
Zahl der Richterinnen und Richter erneut anzupassen. Mit 29 zu 3 Stimmen (1
Enthaltung) nahm auch der Ständerat die Verordnung an. Wie schon in der grossen
Kammer kam die Opposition auch in der kleinen Kammer von der SVP.
Auch in den Schlussabstimmungen änderte sich daran nichts: Der Nationalrat stimmte
mit 140 zu 52 Stimmen (3 Enthaltungen) und der Ständerat mit 37 zu 6 Stimmen (1
Enthaltung) für die Erhöhung der Anzahl Gerichtsstellen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
MARC BÜHLMANN

1) Medienmitteilung RK-NR vom 8.4.22; Medienmitteilung RK-SR vom 27.4.22
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2) AB NR, 2022, S. 1657 ff.; BBl, 2022 2128; NZZ, 20.7., 8.8.22; AZ, 13.8.22
3) AB NR, 2022, S. 2463; AB SR, 2022, S. 1351 f.; AB SR, 2022, S. 1380

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK


